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RS OGH 1976/1/30 2Ob6/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1976

Norm

ABGB §1304 A1

ABGB §1326 C

Rechtssatz

Die Frage der Zumutbarkeit einer kosmetischen Operation kann unerörtert bleiben, wenn nicht mit der erforderlichen

Verläßlichkeit bejaht werden kann, daß in Anbetracht der Kosten der Operation, des für die mit ihr verbundenen

Schmerzen zu gewährenden Schmerzensgeldes und der dann allenfalls doch noch fortbestehenden Möglichkeit einer

Behinderung des besseren Fortkommens überhaupt eine Schadensminderung erzielt wird.
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